










Anlage 1
	 FORMDROPDOWN 
: 
Landkreis: 
Fernruf: 


	Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme i. S. der §§ 136 bis 164 und 171a bis 171e BauGB
(Kurzbezeichnung entsprechend der Bezeichnung im Förderungsprogramm):

     

	Bestandsverzeichnis

Stand:      
Teil A – der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme zur Verfügung gestellte bzw. in das Treuhandvermögen 
             überführte Grundstücke

Teil B – veräußerte bzw. in das Liegenschaftsvermögen der Gemeinde übernommene Grundstücke

                                                                 Dieses Bestandsverzeichnis besteht aus      Blättern Teil A

                                                                                                                                        Blättern Teil B



	Aufgestellt:      
                  (Ort, Datum)

                                                                                    …………………………………………………………
                                                                                                                 (Unterschrift)


Teil:  FORMDROPDOWN 

















 
     Blatt:      
	Nr.
	Flur
	Flurstück
	Lage
	Nutzungsart
	Fläche
	Bodenwert
	Zeitpunkt
	Veräußerer/

Erwerber
	Bemerkungen

	
	
	
	
	
	ha
	a
	m²
	EUR/m²
	EUR

 gesamt
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
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